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GZ.: IV Schu 18/241-1996
Bei Antwortschreiben bitte anführen
Graz, am 5.9.1996
Nichtabgabe von Medikamenten in der Schule
oder bei Schulveranstaltungen durch medizinische Laien 
Es wird darauf hingewiesen, dass Lehrern und Schulbediensteten - zum eigenen Schutz – nur eine 1. Hilfe-Leistung gestattet ist. Für die ev. notwendige Behandlung und fallweise Medikamenten-ausgabe im jeweiligen Erkrankungsfall sind aber Ärzte/Schulärzte zu konsultieren. Es ist richtig, wenn Schulleiter oder Leiter von Schulveranstaltungen die Verabreichung von Medikamenten an Schüler durch medizinische Laien ablehnen und dies dem gerufenen Arzt überlassen. Die SchülerInnen sind demnach zu informieren, dass Medikamente von Lehrern/Lehrerinnen und Schulbediensteten nicht bereitgehalten oder ausgegeben werden dürfen.
Es wird vorgeschlagen, dass in Telefonnähe immer eine aktuelle Liste von nächstgelegenen Arztordinationen bzw. der Schulärzte angeschlagen ist. Ansonsten sind die Telefon-Nummern 141, 144 (ohne Vorwahl) aktuell.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten:

Dr. Franz Buchbauer
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